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zu. Von 1509/10 an sind es ziemlich regelmifig 325 1b im Jahr. In
den drei abschlieBenden Jahren 1529/30 bis 1531/32, also seit und
wihrend der vielgenannten Krise an der Universitit, zdhlt man
funf Dozenten, die zusammen rund 280 lb im Jahr bezogen haben;
im letzten Vorlesungsjahr 1531/32 wihrend der behandelten Pe-
riode wird indessen nur ein Semester lang unterrichtet und auch —
bezahlt, es ist exakt die Hilfte des Vorjahres.

Damit erscheinen zum letzten Mal Ausgaben des Rates fiir die
Hohe Schule in der 6ffentlichen Rechnung jener Zeit. Das ist das
Ende dieser Art von Ausgaben. In den verbleibenden drei alten
Jahresrechnungen 1532/33, 1533/34 und 1534/35 ist nichts mehr fiir
die Hohe Schule eingetragen.

Die Universitit im Ubergang

Exodus und Interregnum

Im Jahrzehnt der Reformation war Europa voller Unruhe. Auch
Basel war in diesen Strom hineingezogen. Basel war einer der sicht-
baren Kristallisationspunkte des Neuen. Die Reformation war ein
Ausdruck der geistigen Unruhe und sie ihrerseits brachte Unruhe
in das geistige und religiose, aber auch in das staatlich-politische
Leben. Die Ereignisse in Basel nach der Vertassungsrevision von
1521 sind dafiir eine sprechende Illustration. Die 6ffentliche Mei-
nung, das Malaise des Volkes gegeniiber dem damaligen Regiment,
ging Hand in Hand mit den reformatorischen Bestrebungen.

Das Geschehen um die Basler Universitit hat selbstverstindlich
von solchen nachhaltigen und strukturellen Wandlungen nicht un-
bertihrt bleiben kénnen. Dozenten und Studenten waren sogar
iiberaus stark, man méochte sagen, mit in erster Linie am Ubergang
vom alten zum neuen Glauben beteiligt, fiir und gegen, férdernd
und vielfach bekidmpfend.

Schon 1523 war es zu einem Konflikt zwischen dem damaligen,
an sich noch konservativen Rat — der zwischen den beiden Parteien
zu lavieren versuchte — und Mitgliedern des Lehtkorpers der Uni-
versitit gekommen. Langschwelende Differenzen waren voraus-
gegangen, ihnen wurde nunmehr ein Ende gesetzt. Am 11. April
1523 entzog die stidtische Regierung vier langjihrigen Professoren
als besonders aktiven Gegneiii der Reformation die Besoldung.
(Dochsollen sie — wenigstens Wonecker — weiter an det Universitit
titig gewesen sein.) Die schwere Sanktion traf den Stadtarzt und
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Ordinarius der Medizin Johannes Wonecker, den Professor der
juristischen Fakultit Johannes Weber de Mdrnach, sowie die beiden
Professoren der Theologie, Mauricius Fininger, Prior des Augusti-
nerklosters, und den Chorherrn zu St. Peter Johannes Gebwiler.
Gleichzeitig ernannte der Rat den Guardian der Augustiner Konrad
Pellican sowie den Vorkidmpfer der Reformation Oekolampad zu
Theologieprofessoren an der Hochschule, Oekolampad fiir bibli-
sche Exegese. Dem Rat ging es mit seinen MaB3nahmen nicht eben
um die kirchliche Auseinandersetzung, sondern, wenn man so
sagen darf, um die Staatsraison, um Abwehr mesquiner Intrigen
gegen Basel, und auch um seine eigene Autoritit. Die Ereignisse
von 1523 um die Universitit bilden einen Wendepunkt, mit ihnen
beginnt die Reformation zu Basel.

Die folgenden Jahre sind voller Unrast. 1525 ist ein Jahr des
Sturms und der Erschiitterung. Der Volksaufruhr vom 8. und
9. Februar 1529 brachte in Basel den vollen Sieg der Reformation,
und ein zwar demokratisiertes, eher weniger aristokratisches, aber
im Wesen unveridndert oligarchisches Regiment. Der Kampf war
zu Ende, «aber der Geist der Freiheit hatte nicht gesiegt » — das ist
der letzte Satz in Wackernagels unvollendeter Geschichte der Stadkt.
Der Bildersturm war das dullere Zeichen des unaufhaltsamen Vor-
gangs, die damit verbundenen Ausschreitungen kaum vermeidliche
Begleiterscheinungen der Grundwelle, die alles tiberflutete und vor
sich her trieb.

Der Umsturz war gefolgt vom beriihmten Auszug des unmittel-
bar betroffenen Domkapitels, er war auch der Anlal} fir die alt-
gliubigen Krifte als Gegenmallnahme den Versuch zu unterneh-
men, die Universitit ins altgliubig gebliebene Freiburg zu verlegen.
Das gelang denn auch zu groBlen Stiicken, aber es gelang dennoch
nicht ganz, und vor allem nicht fiir dauernd. Die Universitit Basel
und ihr Lehrbetrieb blieben trotz aller Adversititen wenn auch nur
rudimentir erhalten. Die Emigration von Lehrkriften und Stu-
denten vermochte nicht die Lebensadern der Basler Hohen Schule
abzuschniiren. Wohl hat der anfingliche Erfolg der Sezession
spektakuldr gewirkt, und das eigentlich bis zum heutigen Tag.
Dozenten — es war durchaus nicht die Mehtzahl —, erlauchte Namen
von Wissenschaft und Humanismus, zogen rheinabwirts in die
katholisch gebliebene Zihringerstadt, mit ihnen auch Studenten.

Man weil3, welche Dozenten aus Protest gegen die Reformation
Basel verlieBen: Glarean und Ludwig Bir reisten bereits am 20. Fe-
bruar 1529 ab; bald ging auch Erasmus, der jedoch nicht an der
Universitit gelehrt hatte. Sichard schloB sich ihnen im April 1530
an. Wieviele Studenten ihnen gefolgt sind, mag offen bleiben.
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Immerhin hielten doch andere Dozenten, gute Namen, zur Re-
formation und blieben so der Basler Universitit erhalten. Das waren
zuerst einmal der Basler Reformator Oc¢kolampad selbst, sowie Boni-
facius Amerbach, dann der Mediziner Oswald Béir sowie der Alt-
sprachler und spitere Mediziner Alban Torinus — ebenfalls vier
Lehrer, die gleiche Zahl wie sechs Jahre vorher die vier suspen-
dierten, im Gehalt eingestellten Professoren als Vorkimpfer des
hergekommenen Glaubens.

Was nun hatte sich an der Universitit ereignet ? Die Geschehnisse
um diese Zeit und wihrend der nichsten drei Jahre sind nicht recht

klar. Man nimmt im allgemeinen an, die Hochschule sei 1529 -

«zeitweilig erloschen» (Wackernagel), irgendwie - irgendwann
geschlossen worden oder geschlossen oder suspendiert gewesen,
erst 1532 sei sie wieder er6ffnet worden. Einige Beispiele fiir diese
Auffassung seien angefiihrt.

A. Burckhardt erklirt in seiner «Geschichte der medizinischen
Fakultit» einerseits ganz prizis:

«Nicht lange nach Hohenheim’s Weggang wurde der
Universititsbetrieb eingestellt (1. Juni 1529). ..
Die Universitit war bis Oktober 1532 geschlossen.»

(pp- 32/33, ebenso 36.)

Das scheint klar. Doch bedenkt et selber (in einer Fullnote) dazu:
«Vielleicht waren die Vorlesungen nicht ganz eingestellt» —
denn der Medizinprofessor Oswald Bdr, einer der Dagebliebenen,
hielt im Januar 1531, also gerade in der fraglichen Zeit, in Basel
eine offentliche Anatomie ab. Sie war zweifellos mit der beruflich-
akademischen Titigkeit des Ordinarius der Medizin und (fritheren)
Rektotrs verbunden. Diese offentliche Anatomie war, nebenbei sei
es vermerkt, die erste in Basel iibethaupt; erst 12 Jahre spiter ist
ihr diejenige von Andreas Vesa/ gefolgt. Eine solche Leistung
scheint nun gewil3 nicht in Einklang zu stehen mit eingestelltem
Universitits- und Lehrbetrieb.

Burckhardt (S. 35) und auch das Historisch-Biographische Lexi-
kon der Schweiz im Artikel iiber Oswald Bir sprechen von Wieder-
erdffnung der Universitdt im Jahre 1532. Also wire sie bis dahin
geschlossen gewesen. Anderseits betont die Allgemeine Deutsche
Biographie im Artikel tiber Oekolampad (Band 24, p. 233) — «So-
fort schritt man auch zur Wiederherstellung der Universitit. . .» —
das war etwa April 1529, nach dem Auszug der Altgliubigen. Auch
Burckhardt berichtet, fiir die — doch geschlossene! — Universitit
sei im Mai 1529 ein Rektor gewdhlt worden, nidmlich der bereits
erwihnte Oswald Bir. Er erzihlt auch die bezeichnende und hier
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relevante Anekdote, Bir habe spiter den Zunamen Janus erhalten,
weil er der letzte Rektor unter dem alten Universitits-Regime (von
1529), aber auch der erste Rektor der neuen Universitit von 1532
gewesen sei. Und schlieBlich schreibt Bonjour (p. 112):

«Der Lehrbetrieb an der Universitit horte nicht auf» — das heil3t
doch wohl, die Universitit war nicht geschlossen, eingestellt odet
suspendiert. Auch W.Vischer duflert sich in seiner vor iiber hun-
dert Jahren erschienenen Geschichte der Universitit zur Frage der
Interimsphase 1529-1532. Er erwihnt zuerst (S. 261) den Mediziner
Oswald Bir, der am bekanntesten gewesen sei,

«weil er im Friihling 1529 erwihlt, der letzte Rector vor der
SchlieBung der Universitit war und 1532 bei der Wiedereroft-
nung der erste der reorganisierten Anstalt wurden.

Auch fiir Vischer war die Hochschule geschlossen und wieder-
erdffinet worden. Er erwihnt ferner, daB3 «im Friihjahr 1529 noch
eine Rectorwahl vorgenommen» worden ist, bei der Bir Rector

wurde (p. 261). Und er fihrt fort:

«Aber am 1. Juni suspendierte der Rath die ganz aufgeltste
Anstalt, indem (von mir kursiv) er die Biicher, Gelder, die
Siegel und das Scepter in Verwahrung nahm. Der letzte Rector
der alten Universitit, Oswald Ber tibergab sie, um sie nach
wenigen Jahren wieder als erster der neuorganisierten in Emp-
fang zu nehmen. »

Doch mufl m. E. die Ubergabe der Insignien etc. durchaus nicht
die SchlieBung der Universitit bedeuten — trotz oder wegen des
Wortes «indem». Die Insignien etc. wurden vom Rat sichergestellt.
Es war eine priventive, eine polizeiliche MaBBnahme, um Insignien,
Biicher und Gelder der Universitit — das war mit kirchlichen Untet-
lagen bei gleicher Gelegenheit geschehen — vor der Emigration
nach Freiburg zu bewahren, wohin sie vermutlich dem Exodus der
Wiirdentriger gefolgt wiren.

Vischer erwihnt eine weitere, beinahe noch interessantere Tat-
sache. Bir sei 1529 zum Rektor gewihlt — doch ist dieser Eintrag
«erst von spaterer Hand beigesetzt » worden. Es ist bemerkenswert,
daf3 der letzte in die Universitdis-Matiikel eingetragene Rektor
Sebastian Molitoris fiir 1528/29 ist, dal Oswald Bir in ihr nicht
figuriert (siche auch S. 158).

Zur Frage, ob die Universitit von 1529 bis 1532 geschlossen
oder ob sie nicht geschlossen war, gibt es schlieBlich die Antwort
der Staatsrechnung. Sie kann wohl Klarheit schaffen. Es ist eine
Antwort in Gulden und Pfund. Doch vorweg sei im gleichen Zu-
sammenhang der Gehaltsentzug der anti-reformierten Dozenten
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im Jahre 1523 an Hand der Staatsrechnungen gepriift. Die vier
disziplinierten Professoren erscheinen in der Tat in der Buchhaltung
der 6ffentlichen Ausgaben. Die Staatsrechnung reflektiert die Mal3-
nahmen des Rats; sie erweist sich als aussagekriftig.

Zuerst Wonecker: et bezieht sein staatliches Gehalt seit 1493/94;
es betridgt anfangs 5o lb (im ersten Jahr fiir drei Quartale 3772 1b -
in Basel ist genau gerechnet worden); seit 1501/02 waren seine Be-
ziige auf 75 1b pro Jahr erhoht. Der letzte Posten ist pro 1522/23,
bis zur MaBregelung.

Fininger, der Prior des Augustinerklosters, figuriert in den Bii-
chern seit 1507/08, auch er bis 1522/23. Sein Honorar war wihrend
der ganzen Zeit unveridndert 20 Ib.

Mornach erscheint in der staatlichen Buchhaltung zuerst 1500/o1
mit einer Besoldung von 30 lb. Seit 1509/10 bezog er 62 %2 1b und
— kurioserweise — in den letzten drei Jahren noch 62 1b. Zwischen-
durch, 1514/15, waren es einmal sogar 722 lb. Das letzte Gehalt
ist wieder fur 1522/23.

Soweit ist alles klar und deutlich. Die Universititsgehilter-der’
betroffenen Dozenten sind nach 1522/23 als Folge der Sanktion
eingestellt — die Staatsrechnung zeigt es.

Etwas anders liegen die Dinge bei Gebwiler, dem vierten der vom
Rat bestraften Professoren. Er tritt zum ersten Mal auf in der zwei-
ten Hilfte des Rechnungsjahres 1506/07 und bezieht 11'2 Pfund
«als er byszhar in artibus gelesen hat und damit gancz bezalt»
(Pos. 438). Anschlieflend erhilt er 25 1b pro Jahr — zuletzt 1512/13,
wenigstens unter seinem Namen. Warum nur bis zu diesem Zeit-
punkt, obwohl er einwandfrei zehn Jahre linger in irgendeiner
Form besoldet worden ist, 1dBt sich aus den Rechnungen nicht
ersehen. Der Name Gebwiler erscheint nicht mehr. Doch vom
nichsten Jahr an geht an den namentlich nicht genannten «Prae-
posito in der Louwenbursz» — also Propst oder Regent — eben der
gleiche Betrag von 25 Pfund (Pos. 390) — jedenfalls bis 1519/20.
Das konnte, das mag Gebwiler gewesen sein — vielleicht. Unter den
offentlichen Ausgaben fiir die Hohe Schule ab 1520/21 finden sich
keine durchgehenden Posten, die als die Fortsetzung angesehen
werden koénnten. Immerhin ist 1518/19 (Pos. 449) erstmals unter
dem Titel «Preposito in collegio » der Magister Hermann Rouching
genannt, ebenfalls mit einem Gehalt von 25 Pfund; desgleichen
1519/20 (Pos. 495). Im Jahr 1520/21 (Pos. 484) dagegen erscheint
Royching — diesmal so geschrieben weiter, mit gleichem Betrag,
doch ohne Hinweis auf seine Funktion als Propst des Kollegs.
Umgekehtt ist 1521/22 (Pos. 445) lediglich «Preposito in collegio»
— wieder mit 25 Pfund —, wihrend kein Name eingetragen ist. Dann
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verschwindet dieser Posten ganz, die Leiter der Bursen werden
offensichtlich nicht mehr iiber den Staatshaushalt honoriert. Wie
sie entschiddigt wurden, ist nicht zu ersehen. Die Tatsache bleibt,
die Besoldung der vier Dozenten ist 1523 storniert worden, fiir drei
von ihnen kann diese Bestrafung in der Staatstechnung sicher nach-
gewiesen werden. So weit die Ereignisse an der Universitit im
Jahre 1523. Sie haben recht viel Aufsehen erregt, waren aber alles
in allem doch nur von begrenzter Bedeutung. Die Zahl der Do-
zenten — aller und der von der Sanktion betroffenen — mag das vet-
anschaulichen. So waren 1522/23 bis zum Eingreifen des Rats neun
Dozenten als Gehaltsempfinger in der Staatsrechnung eingetragen;
sie erhielten zusammen fast 350 lb (Pos. 505). Darunter waren deren
zwei mit dem Hochstbetrag von 75 lb, nimlich Wonecker regulir
und Cantiuncula einmalig (er hatte im Vorjahr 1521/22 nichts be-
zogen — seine friiheren Betreffnisse waren 1520/21 §8/17/6 1b ge-
wesen, dagegen im darauffolgenden Jahr 1523/24 ebenfalls nur
54/15/o 1b) sowie Mornach mit 62 Ib. Nach dem (wenigstens fiskali-
| schen) Ausscheiden der vier (der drei laut Rechnung) begafinen
| funf neue Universititslehrer ihre Titigkeit und wutden fiir das
| ganze Jahr oder fiir einen-Teil-besoldet. Von ihnen kennen wir
' bereits Oekolampad und Pellican; auBerdem traten Sichard, Oswald
Bir sowie Glarean neu in den Lehrkoérper ein. In diesem Jahr
1523/24 zdhlte die Universitit die nur selten erreichte Zahl von
elf staatlich besoldeten Dozenten.

Nun zum Geschehen des fiir die Geschichte der Universitit
ungleich bedeutsameren Jahres 1529.

In der Staatsrechnung fiir 1528/29 werden noch sechs Dozenten
angefiihrt (die Verminderung gegeniiber 1523 hatte nichts weiter
mit den MalBnahmen gegen die vier zu tun, sie entsprach eher der
normalen, damals zur Stagnation neigenden Entwicklung der Uni-
versitit). Dies waren: Amerbach, Oekolampad, Sichard, Oswald
Bir, Torinus und — Glarean.

Am Auszug aus Basel nach Freiburg war von den sechs staatlich
honorierten Dozenten lediglich ein einziger beteiligt, nimlich
Glarean. Die Proportionen des Auszugs in den geldufigen Vor-
stellungen scheinen unter diesen Umstinden wenigstens fiir die
Dozenten doch etwas iibertrieben worden zu sein.

In dem dem Exodus folgenden, schon ganz «reformierten» Jahr
1529/30 waren an der Universitit demgemil3 finf Dozenten ver-
blieben, die vorhin genannten sechs, ohne Glarean. Mit dem Ab-
lauf des Jahres beendete auch Sichardus seine Dozentur des hu-
manistischen Faches der Rhetorik in Basel. Er zog ebenfalls nach
Freiburg, um bei Zasius Jurisprudenz zu studieren (er wurde 1535
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auch Professor des romischen Rechts in Tibingen); Sichard wurde
1529/30 fiir eine Lekturperiode von % Jahren mit 47/7/6 statt
62/10/0 1b honotriert. Im nichsten, noch vollen Rechnungs- und
Universititsjahr 1530/31, dem zweiten der Reformation, begann
dafir Hugwald zu lesen, es blieb also weiter bei fiinf Dozenten. Und
schlieBlich 1531/32, im letzten Jahr, in dem die Ausgaben fiir die
Hohe Schule in der damaligen Staatsrechnung erscheinen, waren
es dieselben fiinf Dozenten, jedoch fiir nur noch die halbe Periode,
und dementsprechend — in Basel war man durchaus exakt — erhielt
ein jeder von ihnen, nimlich Amerbach, Oekolampad, Oswald Biir,
Torinus und Hugwald, genau die Hilfte seiner normalen Beziige
fiir ein Jahr; im Vorjahr waren es fiir die fiinf Dozenten gesamthaft
287% Ib und zuletzt noch die Hilfte, eben 143 % Pfund.

Der detaillierte Bericht hat gezeigt, da3 nach der Sezession von
Februar 1529 die stidtische Regierung wihtend 22 Studienjahren
die 6ffentlichen Besoldungen der fiinf Dozenten der Universitit
— dem vollen Lehrkorper — ausgerichtet hat. Nun soll man den
damaligen Basler Rat gewil3 nicht als knausrig und kleinlich be-
zeichnen, doch im Mittelalter hat die oberste Behorde der Stadt das
offentliche Geld nie mit leichter Hand ausgegeben. Mit an Sicher- |
heit grenzender Wahrscheinlichkeit darf davon ausgegangen wer-
den, daB diese fiinf Dozenten ihr Gehalt nicht fiir nichts (auch nicht
fir politisches Prestige — ein damals kaum bekannter Gesichts-
punkt) kassiert, daf3 sie vielmehr eine Gegenleistung erbracht, daf3 !
sie also an der Universitit in dieser Zeit gelesen haben.

Die offentlichen Gehilter der Dozenten der Hohen Schule sind
ununterbrochen bis gegen Ende 1531 vom Staat ausgerichtet wor-
den. Die Besoldung hort mit dem halben Rechnungsjahr 1531/32,
also zum 21.Dezember 1531 auf. Zu jenem Zeitpunkt beginnt das
«neue » Leben der Universitit, ebenfalls 1532. In den verbleibenden
drei Rechnungsjahren, deren Aufzeichnungen betrachtet werden,
also 1532/33, 1533/34 und 1534/35, genauer seit dem Kalenderjahr
1532, erscheint die Universitit indessen nicht mehr unter den staat-
lichen Ausgaben. In diesen Jahren war bereits von Anfang an die
«neue» Universitit titig. Ihre Dozenten, teilweise die gleichen wie
vor 1532, sind auch bis 1534/35 zweifellos und selbstverstindlich
besoldet worden — irgendwie, wir wissen nicht wie, aber eben nicht
mehr tiber den Staatshaushalt. Fiir die Zeit nach 1532 schreibt
Thommen (p. 47) ausdriicklich: «Die Professoren wurden vom
Staate besoldet. Dies ist auch ein Punkt, in dem sich der Um-
schwung der Zeiten bemerklich macht. Eine systematisch durch-
geflihrte staatliche Besoldung war der ersten Periode der Universi- -
tatsgeschichte vollkommen fremd.» Indessen zeigen die damaligen
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Staatsrechnungen eine etwas abweichende Struktur des Besoldungs-
wesens.

Daf3 die Universitit 1532 «wieder» in Betrieb war, ist allgemein
akzeptierte Tatsache. Es scheint, dal3 es vor allem die Matrikel war,
und wie sie gefithrt worden ist, die zur Annahme gefiihrt haben
mag, die Hohe Schule in Basel sei von 1529 bis 1532 geschlossen
gewesen. War eine SchlieBung wirklich erfolgt? Womit kann eine
SchlieBung belegt werden?

~ Zuerst die Matrikel der Universitit vor der Reformation. Es ist

inicht zu bezweifeln, dall die Universitit im Jahrzehnt der Refor-
| mation ausgesprochen stagniert-hat. Noch im ersten Rektorat von
' Johannes Wonecker im Sommer 1519 sind 20 Immatrikulationen
verzeichnet; unter Cantiuncula und Briefer in den Winter-Seme-
stern 1519/20 und 1520/21 waren es 30 und 37; dann unter Wenck,
Sattler und Gebwiler um 30. Von da an nehmen die Immatriku-
lationen deutlich ab: Wonecker, Fabrinus, Briefer, Wenck mit je
rund 15; dann drei Perioden mit 9 und 8 Neueinschreibungen; bei
Amerbach als Rektor sind es im Sommer 1526 gerade noch 2 Per-
sonen, dann Rebhan mit 3 — es folgen zwei etwas bessere Perioden —
und der letzte Rektor, den die Universitits-Matrikel nennt, nimlich
Molitoris im Wintersemester 1528/29 bis zum 30. April 1529 wieder
mit gerade noch zwei Eintragungen. Das ist fur drei Jahre das
letzte, in der Matrikel verzeichnete Rektorat.* An der Universitit
hatte schon seit einigen Jahren, seit 1522, unverkennbar ein Ab-
stieg begonnen.

Die Matrikel setzt also, wie zu sehen war, zum 3o0. April 1529 zeit-
weilig aus. In der anschlieBenden Periode bis 1532 ist keine Matrikel
vorhanden, sind keine Immatrikulationen erfolgt oder bekannt.
Man weil3 aber, dafl Oswald Bir 1529 zum Rektor gewihlt worden
ist, allerdings erst im Mai. Sein Name ist indessen erst nachtriglich
in die Matrikel als Rektor eingetragen worden. Dafiir miissen
besondere Griinde bestanden haben, die wohl im Streit um die
Reformation zu suchen sind, ohne dal3 man sie kennt. Eine Art
literarischer Beweis fiir Wahl und Funktion als Rektor ist der schon
erwihnte Ubername von O. Bir = Janus, weil er der letzte Rektor
der «alten» Universitdt von 1529 und dann auch der erste Rektor
der «neuen» Universitit von 1532 gewesen sei. Die Universitits-
Matrikel bringt den Beleg fiir das Rektoratsjahr 1532 — allerdings
ohne den prizisen Beginn der Amtszeit zu nennen, mit Amtsdauer

* In der langen Liste der Rektoren von 1460 bis 1529 erscheinen viele Na-
men gar nicht in der Staatsrechnung als Gehaltsbezieher. Sie sind entweder gar
nicht, oder dann nicht aus staatlichen Mitteln bezahlt worden.
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bis zum 30. April 1533. Ein Anfangsdatum ist nicht bekannt. Ist in
Analogie zu vermuten, auch beim Neubeginn sei noch nicht alles
im hergebrachten Lot gewesen? Auch eine andere Interpretation
ist denkbar. Das Rektorat ab Mai 1529 ist gar nicht beendet worden,
es ist in der Zeit des sogenannten Interregnums weitergelaufen,
Oswald Bir hat von 1529 bis 1532, welches auch immer der Zu-
stand der Universitit gewesen, als Rektor geamtet und er war auch
der Rektor als im Sommer 1532 die Titigkeit der Universitit re-
gulir wieder eingesetzt hat. Eine solche Annahme erklirt die An-
merkung der Matrikel (Band II, S. 1): «Das genaue Datum des
Amtsantritts scheint nicht iiberliefert zu sein» — vielleicht hat es in
diesem Sinne, weil es kein Amtsende, auch gar keinen Amtsantritt
gegeben. Vom Winter-Semester 1529/30 bis zum Winter-Semester
1531/32 einschlieBlich hat es keinen neugewihiten Rektor gegeben.
Vielleicht aber hat Oswald Bir diese Funktion einfach weiter aus-
gefiillt. Denn der Vorlesungsbetrieb ist von 1529 bis Sommer 1532
weitergegangen: das ist einmal mit einem besonderen Ereignis
belegt, nimlich der schon genannten 6ffentlichen Anatomie eben
des vormaligen — oder doch: des damaligen — Rektors Oswald Bir;
das ist zweitens vor allem einwandfrei ausgewiesen durch die vom
Staat bis 1532 an die seitherigen fiinf Dozenten (Bir eingeschlossen)
wie bisher entrichteten Besoldungen. Zu jenem Zeitpunkt hort die
staatliche Besoldung der Lehrkrifte der Universitit via Staats-
budget auf. Am gleichen Termin wird ihrerseits die «neue» Uni-
versitit aktiv; die jetzt wieder vorhandene Matrikel zeigt es zwei-
felsfrei, Wie die Bezahlung der Dozenten von da an geregelt war,
wissen wir nicht, Die Universitit war da, ihr Rektor war Oswald
Bir. DaB fir dieses sein Rektorat im Jahre 1532/33 kein Datum des
Antritts angegeben wird, genannt werden kann, kénnte plausibel
dafiir sprechen, dal3 Oswald Bir ohne Unterbrechung Rektor seit
seiner Wahl im Mai 1529 gewesen und geblieben ist, bis das neue
Universitits-Regime Mitte 1532 zu funktionieren begonnen hat.
Eventuell hat er lediglich die Funktion ohne den Titel als Rektor
ausgetibt. Daf3 die Matrikel das genaue Datum des Amtsantritts des
Rektors von 1532 nicht nennt, mag davon herrithren, daf es in
diesem Sinn vielleicht gar keinen Amtsantritt gegeben hat.

Das Auf und Ab der stidtischen Gesamtausgaben

In den 175 Jahren des ausgehenden Mittelalters haben die Aus-
gaben, wie sie in den Basler Staatsrechnungen aufgezeichnet sind,
gemil} den Bediirfnissen des Staates vielfach und nicht selten stark



	Die Universität im Übergang

